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Departement für Bau und Umwelt
Gebäudeversicherung Thurgau
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Nachweis Objektschutzmassnahmen Formular A 
 
 
 
 
 

               Versicherungsnummer (sofern vorhanden) 
 
Grau hinterlegte Felder sind auszufüllen. Unterschriften nicht vergessen! 
 
Objekt  

Objektart:  Parzellen Nr.:  

Adresse:  

Postleitzahl  Ort:  
 
 
Bauherrschaft  

Name:  

Adresse:  

Postleitzahl:  Ort:  

Email  

Datum:  
 
 
Unterschrift: ________________________________________ 

                                                                
Fachperson  

Name:  

Adresse:  

Postleitzahl:  Ort:  

Email:  

Telefon:  

Datum:  
 
 
Unterschrift: ____________ _________ 

 

 

Mit den Unterschriften wird die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen (Formulare A, B und 
Planbeilagen) bestätigt. Diese Unterlagen sind korrekt ausgefüllt mit dem Baugesuch 
einzureichen. Vollständige Baugesuche verkürzen die Bearbeitungszeit wesentlich! 
  

Barcode 
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Verwendete Grundlagen ankreuzen (siehe map.geo.tg.ch / map.geo.admin.ch) 
 

Dokumente x Datum Bemerkungen 

Zonenplan    

Baureglement    

Gefahrenkarte    

Intensitätskarten    

Fliesstiefenkarte     

Gefahrenhinweiskarte    

Ereigniskataster    

Karte der Phänomene    
Gefährdungskarte 
Oberflächenabfluss    

 
Verwendete Formulare ankreuzen 
 

Formular B x Bemerkungen 

Wasser   

Rutschungen   

Hangmuren   
 
Beigelegte Dokumente 
 

Planbeilagen* Anzahl Massstab Datum Bemerkungen 

Situation     

Grundrisse     

Ansichten     

Schnitte     

Umgebung     
Kosten- /Nutzen-
Analyse     

Risikonachweis 
(RIKO / PLANAT)     

     

     

*Terraingestaltung muss ersichtlich sein 
 
 Ausgangslage (Hinweise zu Hydrologie, Hydraulik, Objektschutzkonzept) 
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3. Objektschutzmassnahmen 

Permanente Massnahmen 
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Lage Erdgeschoss/Öffnungen    ǒ  

Nasse Vorsorge  ǒ    

Verteilsystem Energie/Wasser  ǒ ǒ   

Verankerung von Öltanks  ǒ ǒ  ǒ 

Rückstauschutz Kanalisation  ǒ ǒ   

Fluchtwege  ǒ    

Schutz von Öffnungen  ǒ ǒ  ǒ 

Abdichtung Gebäudehülle  ǒ ǒ  ǒ 

Verstärkung Fundament (Kolkschutz)  ǒ ǒ  ǒ 

Schutzdamm/Schutzmauer Ą  ǒ ǒ ǒ ǒ 

Terrain- / Umgebungsgestaltung Ą  ǒ  ǒ  

      

      
ĄGefährdung von anderen Objekten nicht erhöhen 
 
Beschreibungen 
 
Lage Erdgeschoss/Öffnungen 

 

 
Nasse Vorsorge (allfällige Personenrisiken sind zu berücksichtigen) 

 

 
Verteilsystem Energie/Wasser 
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Verankerung Öltankanlagen 

 

 
Rückstauschutz Kanalisation 

 

 
Fluchtwege 

 

 
Schutz von Öffnungen 

 

 
Abdichtung Gebäudehülle 

 

 
 
  



Formularblatt B 1 «Wasser»   4/5 

 

 
Verstärkung Fundament (Kolkschutz) 

 

 
Schutzdamm/Schutzmauer Ą 

 

 
Terraingestaltung Ą 

 

 
 

Temporäre Massnahmen 
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Abdichtung Öffnungen  ǒ ǒ   

Schutzdamm/Schutzmauer Ą  ǒ  ǒ ǒ 

      
ĄGefährdung von anderen Objekten nicht erhöhen 
 
Abdichtung Öffnungen 
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Schutzdamm/Schutzmauer Ą 

 

 
Regelung Vorwarnzeit bei temporären Massnahmen 

 

 
Ą Wirkung der gewählten Massnahmen in Bezug auf andere Objekte 
 

 
 



 

Rückbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil 

Bericht vom 22. August 2025!

Veranlassung: Totalrückbau

Begutachtung am : 17.07.2025

Bericht-Nr./Version: 25-0137/1-CB./1.0 vom 22.08.2025

BAUSCHADSTOFFUNTERSUCHUNG 
„Untersuchung vor Bauarbeiten“ 
Nach Pflichtenheft der VABS – Vereinigung Asbest-Berater Schweiz- und dem Modul der Vollzugshilfe zur 
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) 



Bauschadstoffuntersuchung 
„Untersuchung vor Bauarbeiten“ 
Nach Pflichtenheft der VABS – Vereinigung Asbest-Berater Schweiz- und dem Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) 
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Bauschadstoffuntersuchung 
„Untersuchung vor Bauarbeiten“ 
Nach Pflichtenheft der VABS – Vereinigung Asbest-Berater Schweiz- und dem Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) 

2.0 GRUNDDATEN 

2.1 Eigentümer / Bauherrschaft / Auftraggeber: 
omera ag, Zweibruggenmühlestrasse 18, 9014 St.Gallen 

2.2 Projektplanung/Architekt / Bauherrenvertreter 

maerz architekten ag, Wilenstrasse 23, 9532 Rickenbach 

2.3 Ausgangslage und Zielstellung 
Die hier zu untersuchende Liegenschaft soll vor geplantem Totalrückbau auf möglicherweise vorhandener 
Bauschadstoffe beurteilt werden. Die WOLTER SDM AG ist mit der Untersuchung des gesamten 
Rückbauperimeters beauftragt.  

Die Untersuchung soll die notwendigen Informationen liefern über: 
• Vorkommen Typ und Lage von Bauschadstoffen Asbest, PCB, CP, PAK, Schwermetallhaltigen Baustoffen, 

FCKW/FKW und Holzschutzmittel 
• evtl. gesundheitliche Gefährdung für die Handwerker und Nutzer beim Rück-/Umbau  
• mögliche Entsorgungswege schadstoffbelasteter Bauteile 

Da das Gebäude vor 1990 erstellt wurde, besteht grundsätzlich der Verdacht, dass hierbei Materialien verbaut 
wurden, die mit sog. Gebäudeschadstoffen, wie: Asbest, Polychlorierte Biphenyle (PCB), Polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und andere in der VVEA Vollzugshilfe, Modul „Bauabfälle“ genannten 
Schadstoffe, belastet sind. Durch unsachgemässen Umgang dieser Schadstoffe kann die Gesundheit der 
Arbeiter u.a. Anwesende auf der Baustelle gefährdet werden. Auch können durch eine Vermischung unbelastete 
Baustoffe sowie die unmittelbare Umgebung (Boden, Wasser und Luft) kontaminiert werden. Die Bauherrschaft 
ist daher verpflichtet, den Verdacht im Vorfeld baulicher Eingriffe abklären zu lassen. Die Untersuchung und ein 
Entsorgungskonzept und -nachweis sind ein obligatorischer Bestandteil im Baugesuchsverfahren. 

Objektanschrift: Dozwilerstrasse 27, Kesswil

Objektbezeichnung: Rückbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil

Veranlassung: Untersuchung vor Totalrückbau

Baujahr: Einfamilienhaus ca. 100jährig

Umbauten bisher: keine Informationen, keine erkennbar

angetroffener Zustand: leerstehend, geräumt

ehem. Nutzung: EFH

Nutzung neu: Ersatzneubau

Bestandspläne/Unterlagen: keine

Verfasser des Berichtes: Henry Wolter, WOLTER SDM AG
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Bauschadstoffuntersuchung 
„Untersuchung vor Bauarbeiten“ 
Nach Pflichtenheft der VABS – Vereinigung Asbest-Berater Schweiz- und dem Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) 

2.4 Situation 
Das zu untersuchende Objekt ist ein freistehendes, zweigeschossiges Einfamilienhaus (EG/OG) in 
Massivbauweise mit aufgesetztem Ober-/Dachgeschoss in Massivbauweise (Fachwerk). Fassade Rückseite 
verputzt (Kratzputz - ursprünglich), Front- und Giebelseiten mit Faserzementschindeln verkleidet, ohne 
zusätzliche WSV. Das Haus ist teilunterkellert. Die Beheizung erfolgt über einen zentralen Holzofen. Der 
Ausbaustandard ist überwiegend ursprünglich. 

2.5 Historie/bisherige Umbauten  
Die Fassadenverkleidung strassenseitig und an der Giebelwand, die Dacheindeckung (Biberschwanz - Ziegel) 
sowie strassenseitige Fenster EG+OG sind vermutlich aus den 1980er-1990er Jahren. Es wurden keine 
weiteren nennenswerten Umbauten festgestellt. 

3.0 UNTERSUCHUNG 
3.1 Art der Untersuchung 
Gebäudeschadstoffdiagnose/Diagnose-Typ: Untersuchung vor Bauarbeiten (Totalrückbau). 
Untersuchung, die dem Kunden erlaubt, die Unternehmen, welche Renovations- und Abbrucharbeiten im 
Gebäude durchführen, vollständig über die Risiken und das Vorkommen bezüglich Bauschadstoffen zu 
informieren. Aufgrund einer solchen Untersuchung kann ausserdem entschieden werden, ob gewisse Teile des 
Gebäudes durch eine Spezialunternehmung saniert werden müssen. Die Untersuchung umfasst alle Materialien 
und fixen Installationen, welche belastungsverdächtige Materialien enthalten, auch jene, die nur mittels einer 
Sondierung zugänglich sind. 

3.2 Umfang der Untersuchung 
Im Vordergrund dieser Untersuchung stand die Erfassung der Schadstoffe Asbest, Polychlorierte Biphenyle/
Chlorparaffine (PCB/CP) und Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). 
Visuell wurde auf das Vorhandensein von Schwermetallhaltigen Baustoffen, FCKW/FKW und Holzschutzmittel 
geachtet. Falls diese in relevanter Menge vorhanden sind, wurde im nachfolgenden Bericht darauf hingewiesen, 
bzw. durch eine laboranalytische Untersuchung nachgewiesen. Schimmelpilz, Flammschutzmittel HBCD 
(Hexabromcyclododecan) und Radon wurden nicht untersucht. 

3.3 Untersuchungsobjekt Grundstück Parz. 241 
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Bauschadstoffuntersuchung 
„Untersuchung vor Bauarbeiten“ 
Nach Pflichtenheft der VABS – Vereinigung Asbest-Berater Schweiz- und dem Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) 

3.4 Ausgeführte Arbeit 
Im Rahmen der beauftragten Untersuchung und Berichterstattung wurden folgende Arbeiten ausgeführt: 
• Durchführung eines Gebäudechecks mit nach den Ansprüchen des Pflichtenheftes 

Gebäudeschadstoffdiagnostik der VABS – Vereinigung Asbest-Berater Schweiz und dem Modul der 
Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) 

• Erstellen einer Untersuchungs- und Probennahmestrategie 
• Erkunden und Erfassen der Gebäudehistiorie 
• Evaluierung des Immobilienzustandes vor Ort 
• Identifizieren von verdächtigen Materialien/Bauteilen 
• Entnahme von Materialproben von potentiell schadstoffhaltigen Materialien, die visuelle Erfassung sowie 

Dokumentation von erfahrungsgemäss als schadstoffhaltig eingestuften Materialien 
• Versiegelung der Probenahmestellen (sofern notwendig, bzw. erforderlich) 
• Bereitstellung und Versand der entnommenen Materialproben an das jeweilige Labor Analytik von 

entnommenen Materialproben auf Asbest durch das Labor SGS LabTox SA, Nidau  
• Auswertung, Darstellung aller Untersuchungsresultate in Tabellen, Fotodokumentationen und Gebäudeplänen 
• Evaluierung der Dringlichkeit von Asbest-Sanierungsmassnahmen nach FACH/VABS-Richtlinie 
• Dokumentation und Berichterstattung 

3.5 Angaben zur Probennahme- und Untersuchungsstrategie  
Inhomogene Stoffe, wie Fliesenkleber und Verputze wurden durch die Entnahme von Mischproben bestimmt. Es 
fand vor der Untersuchung keine Begehung statt. Die Beprobung der belastungsverdächtigen Materialien 
erfolgte gemäss Vorgaben der VVEA-Vollzugshilfe zur Ermittlung von Schadstoffen in Bauabfällen. Die Anzahl 
der entnommenen Proben orientiert sich an den tatsächlich vorhandenen belastungsverdächtigen Materialien 
(BVM). Es wurde zudem nach den Empfehlungen der Wissensplattform polludoc.ch und dem Pflichtenheft der 
VABS gearbeitet. Verschiedene Materialien wie Fliesenkleber und Verputze/Abriebe sind erfahrungsgemäss 
inhomogen, zumal bei der Applikation teilweise Asbest manuell beigefügt wurde. Daher müssen solche 
Anwendungen grosszügiger untersucht werden. Von jeder baugleichen Anwendung wird jeweils eine 
Mischprobe, bestehend aus drei Einzelproben analysiert. Wiederholen sich die Anwendungen, wird eine 
aussagekräftige Anzahl Stichproben solcher Mischproben entnommen. Bei industriell hergestellten, 
festgebundenen Materialien, wie z. B. PVC-Bodenbelägen reicht dagegen bei baugleicher Anwendung eine 
einzelne Materialprobe.  
Grundsätzlich werden Materialien, welche organoleptisch und auf Grund einschlägiger Erfahrungen des 
Diagnostikers als schadstoffbelastet angesehen werden, auch ohne Beprobung als solche im Bericht 
bezeichnet (Diagnostikerentscheid). 
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Bauschadstoffuntersuchung 
„Untersuchung vor Bauarbeiten“ 
Nach Pflichtenheft der VABS – Vereinigung Asbest-Berater Schweiz- und dem Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) 

3.6 Übersicht Handlungsbedarf / schadstoffbelastetes Material Anlage 1 / Tabelle 1 
In nachfolgender Tabelle werden die im Untersuchungsbereich dieses Objektes gefundenen Schadstoffe 
sowie das weitere Vorgehen und die Sanierungsdringlichkeit zusammenfassend aufgelistet. Die Fundstellen und 
die daraus resultierenden Massnahmen sind in den entsprechenden Datenblättern (Anlage 1) detailliert erläutert. 

3.7 Übersicht nicht belastetes Material durch Nachweis  Anlage 2 
Ein Material kann in folgenden Fällen als unbelastet betrachtet werden: 
• Es handelt sich nicht um ein belastungsverdächtiges Material (BVM) 
• Die Analyse einer repräsentativen Materialprobe hat ergeben, dass das Material keine der verdächtigen 

Schadstoffe in Konzentrationen oberhalb der anwendbaren Grenz- oder Richtwerte für unverschmutztes 
Material enthält. 

• Der Diagnostiker kann das Material aufgrund seiner Kenntnisse als nicht schadstoffbelastet einstufen 
(Diagnostikerentscheid) z.B. wenn das Material erst nach dem Anwendungsverbot des verdächtigen 
Schadstoffes eingebaut wurde. 

3.8 Belastungsverdächtiges Material (BVM) Anlage 3 

keine weiteren BvM festgestellt.!

3.9 Gesamtübersicht Umfang der Untersuchung  Tabelle 2 

Daten
blatt

Probe Nr. Ort/Lage/Objekt Material Menge 
approx.

Sanierung 
durch

Kategorie Dringlichkeit

1 Diagnostiker
entscheid

Holzrahmenfenster u.-türen/mehrere 
Vorkommen

asbesthaltiger 
Glaserkitt

> 5 St. Instruierte 
Handwerker

Asbest  FG III Sanierung  
vormerken

2 Diagnostiker
entscheid

Mehrere Vorkommen/Deckenmontage/FL-
Leuchten

Vorschaltgeräte > 3 Stück Instruierte 
Handwerker

PCB

3 Diagnostiker
entscheid

OG/Elektrotableau/Wandmontage asbesthaltige 
Materialien

1 St. Suva 
zugelassener 
Sanierer

Asbest.  
FG  + SG 

III Sanierung  
vormerken

4 Diagnostiker
entscheid

gesamtes Gebäude/Dachstuhl u.a. Konstruktionsholz > 3 to Instruierte 
Handwerker

HSM

5 Diagnostiker
entscheid

Fassade/Schindeln AZ-Platten > 50 m2 Instruierte 
Handwerker

Asbest  FG III Sanierung  
vormerken

6 Diagnostiker
entscheid

EG/Küche/Dichtung Abgasrohr ALP/Schnur > 0.5 m1 Suva 
zugelassener 
Sanierer

Asbest  LG III Sanierung  
vormerken

Entnommene Proben, analytisch bewertet Asbest 1 Stück

Entnommene Proben, analytisch bewertet Asbest positiv 0 Stück Anlage 1; belastet

Entnommene Proben, analytisch bewertet Asbest negativ 1 Stück Anlage 2; nicht belastet

Entnommene Proben, organoleptisch bewertet PCB 0 Stück

organoleptisch bewertet HSM positiv 1 Stück Anlage 1; belastet

Belastungsverdächtiges Material / Verdachtsmomente 0 Stück 0
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Bauschadstoffuntersuchung 
„Untersuchung vor Bauarbeiten“ 
Nach Pflichtenheft der VABS – Vereinigung Asbest-Berater Schweiz- und dem Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) 

3.10 Abgrenzung der Untersuchung 
Diese Untersuchung wurde gemäss den Empfehlungen der Wissensplattform polludoc.ch und den 
Verbandsrichtlinien für Gebäudeschadstoffdiagnostik VABS – Vereinigung Asbest-Berater Schweiz sowie dem 
Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, 
VVEA) durchgeführt. Sollten sich bei der Baumassnahme augenscheinlich Veränderungen in Materialart oder/
und -farbe darstellen, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und ein Diagnostiker, Fachbereich 
Gebäudeschadstoffe, hinzuzuziehen. 
Die hier beschriebene Untersuchung bezieht sich ausschliesslich auf die visuelle Begutachtung aller 
zugänglichen Materialien und deren Oberflächen zum Zeitpunkt der Untersuchung. Insbesondere in Steigzonen 
sowie massive Wand- und Deckenverkleidungen, wie z.B. Vormauerungen, Trockenbauverkleidungen, Putz- 
und Elementdecken, usw., welche nur mit grossem baulichen Aufwand geöffnet werden können sowie 
verstellte, verschlossene oder/und unzugängliche Bereiche (alle ausserhalb der Umbauperimeter) sind nicht 
Bestandteil dieser Untersuchung. Die Beurteilungen dieses Berichtes haben ausschliesslich Gültigkeit für die 
Situation zum Zeitpunkt der Untersuchung und auf die dabei untersuchten Materialien. Diese 
Bestandsaufnahme basiert auf visueller Begutachtung und Stichproben, und ist unbedingt vor Inangriffnahme 
einer Sanierung bezüglich Ausmass und Ausbreitung durch eine Fachperson zu verifizieren, bzw. zu erweitern 
(Gebäudecheck). Aus diesen Gründen können wir keine Garantie für die Vollständigkeit der tatsächlich 
vorhandenen Schadstoffe übernehmen. Dieser Bericht ist ausschliesslich für den auf dem Titelblatt 
bezeichneten Auftraggeber bestimmt. Eine allfällige Haftung gegenüber Dritten, welche sich auf diesen Bericht 
berufen, wird ausdrücklich abgelehnt. Sollten während der Bauarbeiten verdächtige Stoffe auftauchen, sind 
diese von einem fachkundigen Gutachter unverzüglich und vor weiteren baulichen Massnahmen beurteilen zu 
lassen. 

3.11 Nicht untersucht und generell von der Untersuchung ausgeschlossen 
• Überdeckte/verbaute Bauteile, z.B. durch Wand- und Deckenverkleidungen, Vormauerungen, 

Trockenbauverkleidungen, Putz- und Elementdecken, usw. 
• Ausgleichs-, Füll- und Spachtelmassen unter Belägen 
• Nutzungsbedingte Verunreinigungen (nicht vorhanden) 
• Aussenanlagen, Zu- und Abfahrten und nichtüberdachte Stellplätze  
• Ober- und Unterböden 
• Neophyten (es besteht Verdacht - im geologischen Gutachten untersuchen und erfassen lassen) 

3.12 Hinweis auf eventuell weitere schadstoffhaltige Materialien 
Folgende Materialien können beim Rück- und Umbau angetroffen werden und sind generell als schadstoffhaltig 
einzustufen und müssen besonders behandelt werden: 
• Abwasserleitungen aus Asbestzementrohren (Deonym: Eternitrohre) dürfen von instruierten Handwerkern mit 

entsprechender Schutzausrüstung bruchfrei demontiert werden. Sollte das aus technischen Gründen nicht 
möglich sein, ist eine von der Suva zugelassene Sanierungsfirma hinzu zu ziehen. 

• Altholz (z.B. Zäune, Fensterläden, Dachkästen, Balken, Decken- und Wandverkleidungen etc.) – können 
Schwermetalle und giftige Holzschutzmittel (Lindan, PCP, PCB) enthalten und dürfen daher nicht 
wiederverwertet, sondern müssen einer KVA übergeben werden. 

• Feuer- und Rauchmelder können eine radioaktive Quelle enthalten. Diese sind im Inneren mit dem 
Strahlenwarnzeichen gekennzeichnet und sind über den Hersteller zu entsorgen.  

25-0137/1-CB./1.0 vom 22.08.2025 
Projekt: Rückbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil ￼  von ￼7 16

aufgestellt: HWo!
www.wolter-sdm.ch 



Bauschadstoffuntersuchung 
„Untersuchung vor Bauarbeiten“ 
Nach Pflichtenheft der VABS – Vereinigung Asbest-Berater Schweiz- und dem Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) 

• PAK – haltige Anstriche, -Korkdämmung, -getränkte Pappen z.B. auf Dächern sowie Schwarzbeläge/Asphalt 
auf Vor-/Parkplätzen aber auch bitumen- ggf. auch teerhaltige Aussenanstriche von Untergeschossen 
müssen während der Rück- und Umbaumassnahme ggf. nachbeprobt und entsprechend entsorgt werden. 

• Isolationen aus künstlichen Mineral- und Keramikfasern KMF (z.B. Glas- und Steinwolle) 
• Brandabschottungen (zwischen Brandabschnitten) 
• Deckenschüttungen in älteren Gebäuden, meist mit Holzdecken, können eine Füllung aus Schlacke 

enthalten. Diese Schlacken sind allermeistes schwermetallhaltig (Blei, Cadmium, Quecksilber, Kupfer und 
Chrom sowie auch Andere) und müssen vor baulicher Anwendung analytisch bewertet und entsprechend 
behandelt werden.  

Die korrekte Handhabung dieser, insbesondere für die Entsorgung problematischer Baustoffe ist üblicherweise, 
wenn nicht explizit anders beschrieben, im Leistungsumfang der Firmen Rückbau und Baumeister enthalten. 
Wir empfehlen Ihnen, bei den Ausschreibungen auf das Vorhandensein solcher belasteter Baustoffe 
hinzuweisen. 

3.13 Fazit der Untersuchung 
In keiner von ingesamt einer analytisch bewerteten Stichproben belastungsverdächtigem Materials konnte 
Asbest nachgewiesen werden. Organoleptisch konnten schadstoffhaltige Materialien entdeckt werden (siehe 
Anlage 1 Schadstoffbelastete Materialien). In der gesamten Liegenschaft wurden keine Materialien (Asbest 
schwach gebunden, PCB -haltige Stoffe, z.B. Fugendichtungsmassen) entdeckt, welche einen sofortigen 
Handlungsbedarf erfordern oder welche, die für die derzeitigen Nutzer der Liegenschaft und für die Umwelt eine 
Gefahr darstellen, sofern keine Renovierungsmassnahmen oder/und Umbauten an den belastungsverdächtigen 
Materialien (beschrieben in Anlage 3) vorgenommen werden. Das Grundstück ist nicht im Kataster für belastete 
Standorte (KbS) verzeichnet. 

4.0 Dringlichkeitsstufen gemäss FACH (www.forum-asbest.ch) 
4.1 Erläuterungen zu den Dringlichkeitsstufen: 
4.1.1 Dringlichkeitsstufe I: 
Die Situation erfordert in der Regel eine Sanierung, die umgehend eingeleitet werden muss. Bis die Sanierung 
ausgeführt wird, sind allenfalls temporäre Massnahmen erforderlich, um eine Asbestbelastung sicher zu 
verhindern. Zudem kann es sinnvoll sein, Luftmessungen durchzuführen (z. B. wenn der Verdacht besteht, dass 
erhöhte Asbestfaserfreisetzungen durch unsachgemässe Eingriffe an asbesthaltigen Materialien aufgetreten 
sind). Wird ein Wert von über 1000 LAF/m3 Luft festgestellt (LAF = lungengängige Asbestfasern), so ist die 
Sanierung unverzüglich durchzuführen und es sind Sofortmassnahmen zu ergreifen. 

4.1.2 Dringlichkeitsstufe II: 
Eine unverzügliche Sanierung drängt sich nicht auf, jedoch müssen vor baulichen Eingriffen asbesthaltige 
Materialien saniert werden. Zudem sind Neubeurteilungen nötig, und zwar periodisch alle 2 bis 5 Jahre sowie 
bei Nutzungsänderungen oder besonderen Vorkommnissen. Unter «besonderen Vorkommnissen» sind 
Schadenereignisse (z. B. durch Wasser oder Feuer) zu verstehen oder unkontrollierte Eingriffe respektive 
Einwirkungen am asbesthaltigen Material. Bei solchen Vorkommnissen sollte, wie bei Dringlichkeitsstufe I 
beschrieben, mit Luftmessungen abgeklärt werden, ob die Raumluft nicht belastet ist. 
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4.1.3 Dringlichkeitsstufe III: 
Die Massnahmen entsprechen der Dringlichkeitsstufe II mit dem Unterschied, dass die periodischen 
Neubeurteilungen entfallen. Bei Nutzungsänderungen und besonderen Vorkommnissen (Schadenereignisse, 
unkontrollierte Einwirkungen) ist jedoch ebenfalls eine Neubeurteilung vor zunehmen, so wie dies bei den 
Dringlichkeitsstufen I und II beschrieben ist. 
Die Bauherrschaft kann auf die Umsetzung der Massnahmen, wie in der der Risiko-Analyse beschrieben, nur 
verzichten, wenn einer der folgenden Punkte eingehalten werden: 
1. Die Räume bleiben bis zur vollständigen Sanierung ungenutzt!  
2. Es finden keine Interventionen in den verschlossenen Räumen statt! 
3. Die Sanierung der asbesthaltigen Stoffe wird spätestens 3 Monate nach der Diagnose durchgeführt! 

4.2 Bestimmung der Dringlichkeitsstufen 

5.0 GRUNDLAGEN ZU DEN UNTERSUCHTEN STOFFEN 
5.1 Was ist ASBEST? 
Asbest ist eine Gruppe faserförmiger Mineralien. Asbest wurde seit mindestens 4000 Jahren eingesetzt, 
ursprünglich als Armierung in Tontöpfen, aber spätestens im Mittelalter auch in Westeuropa für feuerfeste 
Textilien und als Brandschutz. Im letzten Jahrhundert wurde Asbest sehr breit als Wunderfaser für unzählige 
Verwendungszwecke eingesetzt. Haupteinsatzgebiete waren Brandschutzanwendungen, hier zum Beispiel 
Spritzasbest, Brandschutzplatten und Asbestschnüre, und dann natürlich der Faserzement, in der Schweiz 
meist Eternit genannt. Daneben gab es noch sehr viele Anwendungen, Fliesenkleber, Kunststoffbodenbeläge, 
elastische aber auch Fensterkitte, Farben, usw. Man geht davon aus, dass in der Schweiz noch ca. 300 kg 
Asbest pro Einwohner verbaut sind. Asbest hat sehr viele unübertroffene Eigenschaften, es dämmt gut, ist 
elektrisch nicht leitend, ist diffusionsoffen, günstig, ein Naturprodukt. Leider ist es auch krebserregend, es 
schädigt Atmungsorgane, deswegen wurde es 1989, wirksam auf 1990, teilweise auch auf 1995, verboten und 
der Umgang damit klar gesetzlich geregelt. Heute wird Asbest in die Kategorie fest- und schwachgebunden 
eingeteilt, dies ist eine Einteilung nach Gewicht, aber auch nach Faserfreisetzungsvermögen. 

5.2 Was sind PCB (Polychlorierte Biphenyle)? 
Polychlorierte Biphenyle sind chemische Verbindungen, die in der Schweiz wegen ihrer chronischen Toxizität 
und ihrer Dioxinbildung im Brandfall 1975 in offener Anwendung (Fugenmassen, Anstriche usw.) und 1986 auch 
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2) Beurteilung der Raumnutzung
In einem zweiten Schritt wird beurteilt, wofür und wie häufig
der Raum benutzt wird und wie gut das Asbestvorkommen
zugänglich ist.

3) Festlegung der Dringlichkeitsstufe
In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse der beiden 
vorangegangenen Schritte so zusammengeführt, dass für die
Sanierungsmassnahmen eine Dringlichkeitsstufe resultiert.

Material

Asbestfreisetzung

Potenzial
(Asbest-Bindung,
Oberflächenzustand,
Einwirkung)

Massnahmen

Fig. 1 – Beurteilungskonzept: Dringlichkeit von Massnahmen zur Vermeidung 
von Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Asbest

Raumnutzung

Asbestkontakt

Belastung
(Raumnutzung, 
Lage des asbest  halti-
gen Materials)

Dringlichkeitsstufe
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in geschlossener Anwendung (in Kondensatoren, Transformatoren) verboten wurden. PCB kommt 
hauptsächlich in alten Kondensatoren, Vorschaltgeräten von Leuchtstoffröhren und Dilatationsfugen an 
Fassaden oder in sonstigen Anwendungen zur Verbindung grösserer Betonelemente vor. PCB-haltige 
Kondensatoren gelten als Gefahrgut ohne Freigrenze, d.h., dass selbst einzelne Vorschaltgeräte von einem 
Gefahrenguttransporteur abgeholt und in die Entsorgung gebracht werden müssen. Abfallcode 16 02 09. Die in 
Fugendichtungsmassen enthaltenen PCB können in die Umgebungsluft entweichen und damit die Gesundheit 
der Gebäudenutzer gefährden. Der Umgang mit PCB-haltigen Fugendichtungsmassen ist in der gleichnamigen 
Richtlinie des BAFU geregelt. Das BAFU legt als Grenzwert für den PCB-Gehalt der Fugendichtungsmasse 
(FDM), ab dem erste Massnahmen erforderlich sind, bei > 50 ppm fest. Weiter können Anstriche PCB als 
Korrosionsschutz enthalten. Werden solche Anstriche bearbeitet, können sich aufgrund der Hitzeentwicklung 
Dioxine bilden. Ebenso besteht die Gefahr, dass PCB-haltiger Staub in Abwässer oder Erdreich gelangt. Eine 
unsachgemässe Entfernung und Entsorgung gefährdet sowohl Bauarbeiter wie spätere Gebäudenutzer sowie 
der Umwelt. Sanierungsarbeiten an PCB-haltigen Fugendichtungen oder Anstrichen müssen daher durch 
Fachfirmen ausgeführt werden. Mit PCB belastete Abfälle gelten bei der Handhabung und beim Transport als 
Gefahrgüter und Sonderabfälle. Abfallcodes: PCB-haltigen Kondensatoren 16 02 09; Geräte mit PCB-haltigen 
Ölen 16 02 10. 

5.3 Was ist PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) 
Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe sind krebserregende Substanzen, welche in Gebäuden in erster 
Linie in Steinkohleteer-Anwendungen, aber auch in Schlacken in Zwischenböden vorkommen. Bei der 
Sanierung ist der Gesundheitsschutz der Arbeiter, aber auch der Schutz der Umwelt vor Kontamination zu 
beachten. Bei der Entsorgung der Materialien ist zu unterscheiden, ob das PAK in brennbaren Anwendungen 
oder aber im Verbund mit mineralischen Materialien auftritt.  
Brennbare Anwendungen können über die meisten Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) entsorgt werden, 
mineralische Verbunde werden je nach PAK-Gehalt recycelt oder aber in einer Reaktordeponie entsorgt. 

5.4 Was sind Schwermetalle 
Zu den Schwermetallen gehören Blei, Cadmium, Quecksilber, Kupfer und Chrom. Schwermetalle können in 
verschiedenen Anwendungen auftreten: Schlacken, Farbpigmente, behandelte Oberflächen, Teile von 
Bauelementen (Fensterfassungen, Rohre), Stabilisatoren in Kunststoffen, Bestandteile von elektronischen 
Bauteilen oder Schaltern. Schwermetalle sind zumeist toxisch sowie wassergefährdend. Mit Schwermetallen 
verunreinigtes Baumaterial darf nur unter Anwendung der entsprechenden Massnahmen zum 
Gesundheitsschutz der Arbeiter ausgehoben werden. Der Bauschutt muss separat entsorgt werden.  

5.5 Was bedeutet T.O.C.? 
TOC steht für das Total an organischen Kohlenstoffen in einer Materialmenge (total organic carbon). Dieser Wert 
ist relevant bei der Frage nach der Entsorgung von Abbruchmaterial wie z.B. von Schlacke. 

5.6 Persistente künstliche Mineralfasern (KMF) 
Bis heute ist nicht widerlegt, dass eine gesundheitliche Gefährdung auch von anderen, asbestfreien Baustoffen 
aus persistenten künstlichen Mineral- und Keramikfasern (z.B. Glas- und Steinwolle) ausgehen kann. Aus 
diesem Grund ist zu empfehlen, beim Rückbau solcher Baustoffe die Freisetzung feiner Fasern zu verhindern. 
Das heisst, die entsprechenden Bauteile sind wo immer möglich am Stück zu entfernen und dem Entsorger zu 
übergeben. Sollte es zu Faserfreisetzungen kommen, ist der Einsatz von Staubmasken (mindestens P2) und 
Einweg - Schutzanzügen vorzusehen. 
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6.0 ENTSORGUNG 
Die meisten asbesthaltigen Materialien müssen auf einer Deponie Typ E (ehem. Reaktordeponie) entsorgt 
werden und sind VEVA-Schein-pflichtig (Abfälle mit sich freisetzenden Asbestfasern, LVA- Code 17 06 05). 
Ausnahmen gibt es für brennbare Materialien mit tiefem Asbestgehalt (z.B. Vinylplatten, Fensterkitt), welche 
nach Absprache in einer KVA entsorgt werden können. Faserzement kann in den meisten Bauschuttdeponien 
Typ B entsorgt werden (Bauschutt Inert, Kategorie 4, 17 06 98). Die Anfang 2016 in Kraft getretene 
Abfallverordnung VVEA und die dazugehörige Vollzugshilfe Bauabfälle stellt die Grundlage für den Umgang mit 
Bauabfällen dar. Sie verlangt bei allen grösseren Baustellen, aber auch beim Vorhandensein von Sonderabfällen 
wie Asbest, PCB oder PAK, ein eigentliches Entsorgungskonzept. Ausserdem muss die Bauherrschaft nach 
Abschluss der Arbeiten nachweisen können, dass alle Abfälle sauber entsorgt wurden (Entsorgungsnachweis).
„Gemäss Art. 16 der seit 01.01.2016 gültigen VVEA (Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von 
Abfällen) muss die Bauherrschaft bei Bauarbeiten der für die Baubewilligung zuständigen Behörde im Rahmen 
des Baubewilligungsgesuchs Angaben über die Art, Qualität und Menge der anfallenden Abfälle und über die 
vorgesehene Entsorgung machen, wenn: 
a) voraussichtlich mehr als 200 m3 Bauabfälle anfallen; oder 
b) Bauabfälle mit umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen wie Polychlorierte Biphenyle (PCB), 

Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Blei oder Asbest zu erwarten sind. 

7.0 GESETZLICHES 
Die wichtigsten Regelungen sind in der Schweiz die Bauarbeiten Verordnung (BauAV) und die Eidgenössische 
Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS, Richtlinie 6503). Hier wird der Umgang mit Asbest 
geregelt. Allein die SUVA ist berechtigt, abweichend von der EKAS, Erleichterungen auszusprechen. Im 
Allgemeinen gilt die Faustregel, dass festgebundene Materialien von allen instruierten Handwerkern 
zerstörungsfrei saniert werden dürfen. Alle weiteren Arbeiten dürfen nur von SUVA-zertifizierten und 
zugelassenen Sanierungsfirmen ausgeführt werden. 

8.0  GRUNDLAGEN, GESETZE UND VERORDNUNGEN 
1. Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) 
2. Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) 
3. Modul der Vollzugshilfe (Abfallverordnung, VVEA) 
4. Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei 

Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV), 
5. Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVa), 
6. EKAS Richtlinie 6503 Asbest (Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit EKAS), 
7. Suva Factsheets, Broschüren und Publikationen zum Thema Asbest (Schweizerische 

Unfallversicherungsanstalt Suva) 
8. Pflichtenheft für Bauschadstoff-Diagnosen, Vereinigung Asbestberater Schweiz, VABS Version 1.5 vom 14. 

Februar 2022. 
9. Handbuch zur privaten Kontrolle im Fachbereich Rück- und Umbau im Kanton Zürich  gemäss Ziff. 3.11 

Anhang BBV I –  
10. Broschüre Asbest in Innenräumen – Dringlichkeit von Massnahmen (Forum Asbest Schweiz FACH) 
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9.0 KEINE VERÄNDERUNGEN AN ASBESTHALTIGEN BAUSTOFFEN 
Grundsätzlich ist oberste Vorsicht für alle Funde schadstoffhaltiger Baustoffe geboten, d.h. es sollten keine 
mechanischen Eingriffe an Materialien erfolgen (Bohren, schleifen, spitzen, fräsen, reinigen usw.), welche als 
schadstoffhaltig identifiziert wurden. Im Falle eines anstehenden Abbruches oder/und Eingriff durch Umbau ist 
eine Schadstoffsanierung vorgängig zu veranlassen und die vollständige Entfernung belasteter Baustoffe 
nachzuweisen. 

10.0 MELDEPFLICHT FÜR SANIERUNGSARBEITEN 
Sanierungsarbeiten an Bauteilen mit schwach gebundenen Asbestfasern sind grundsätzlich meldepflichtig. 
Die Arbeitgeber sind gem. BauAV Art. 86 verpflichtet, Asbestsanierungsarbeiten mindestens 14 Tage vor der 
Ausführung der Suva zu melden und dafür die von der Suva zur Verfügung gestellten Formulare benützen. 
Hingegen gibt es derzeit keine Meldepflicht gegenüber der SUVA betreffend Sanierung von anderen 
Schadstoffen wie PCB, PAK oder Schwermetallen. Seit 01.01.2016 besteht gemäss VVEA eine Meldepflicht (vor 
Baubeginn) und eine Nachweispflicht für die Entsorgung schadstoffhaltiger Bauteile.  

11.0 KOMPLEXITÄT DER SANIERUNGSARBEITEN 
Bei diesem Objekt handelt es sich um eine Sanierung mit einer geringen Komplexität. Für die 
Schadstoffsanierungsarbeiten selbst ist zwingend eine von der Suva zugelassene Asbestsanierungsfirma (siehe 
Liste: https://www.suva.ch/de-CH/material/Adresslisten/adressliste-anerkannte-
asbestsanierungsunternehmen# ) zu beauftragen.  

12.0 ENTSORGUNGSKONZEPT (hier nur schadstoffbelastete Materialien) 
12.1 Materialtrennung 
Bei Bauarbeiten sind Sonderabfälle von den übrigen Abfällen zu trennen und separat zu entsorgen. Die übrigen 
Bauabfälle sind auf der Baustelle wie folgt zu trennen: 
• Betonabbruch, Strassenaufbruch, Mischabbruch, Ziegelbruch und Gips, jeweils möglichst sortenrein 
• Weitere stofflich verwertbare Abfälle wie Glas, Metalle, Holz und Kunststoffe, jeweils möglichst sortenrein 
• Brennbare Abfälle, die nicht stofflich verwertbar sind 
• Andere Abfälle 
Falls die Trennung der übrigen Bauabfälle auf der Baustelle betrieblich nicht möglich ist, sind die Abfälle in 
geeigneten Anlagen zu trennen. 

12.2 Materialkategorien, Mengen und Entsorgungswege  
In beiliegender Entsorgungstabelle sind die voraussichtlichen Mengen und Entsorgungswege der beim 
Bauvorhaben anfallenden schadstoffhaltigen Bauabfälle aufgeführt. Die Mengenangaben basieren auf einer 
groben Schätzung gemäss aktuellem Planungsstand und können nicht als Grundlage für eine Submission 
verwendet werden 

12.3 Vorgaben Entfernung und Entsorgung 
In den folgenden Kapiteln sind ergänzende Vorgaben zur Entfernung und Entsorgung der unterschiedlichen 
Materialkategorien aufgeführt. 
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12.3.1 Asbesthaltige Materialien 
Bei Bauvorhaben oder Unterhaltsarbeiten im Bereich von Asbestvorkommen ist in der Regel mit der Freisetzung 
von Asbestfasern und dadurch mit der Gefährdung der Gesundheit von Personen zu rechnen. Vor 
entsprechenden Arbeiten sind daher alle Asbestvorkommen im betroffenen Bereich fachgerecht zu entfernen. 
Beim Entfernen der vorhandenen Asbestvorkommen sind die Vorgaben gemäss Richtlinie Nr. 6503 der 
Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS) und die Factsheets der Suva 
einzuhalten.  

12.3.2 Holzbauteile 
Das Holz der Dachkonstruktion kann bei einem Rückbau via KVA entsorgt werden. Für andere 
Entsorgungswege (Altholzfeuerung, Recycling) wären vorgängig Proben zu entnehmen und zu analysieren. 
Die weiteren Holzabfälle aus dem Innenbereich können via KVA oder Altholzfeuerung entsorgt werden. In beiden 
Fällen ist keine Analyse notwendig. Soll dieses Holz jedoch im Recycling verwertet werden, ist eine vorgängig 
veranlasste Analyse notwendig. 

12.3.3 Korkplatten 
Allfällige Korkplatten müssen gesondert entfernt (Suva Factsheet 33106) und in einer KVA entsorgt werden. 
Sie müssen soweit entfernt werden, dass der ggf. anfallende Mischabbruch resp. 
Betonabbruch ins gewöhnliche Baustoffrecycling geführt werden kann (evtl. Abkratzen 
anhaftender Korkstücke notwendig). 

12.3.4 Weitere Materialien 
Betonabbruch, Mischabbruch und Ziegelbruch sind möglichst vollständig als Rohstoff für die Herstellung von 
Baustoffen zu verwerten. Betonabbruch kann auch als Baustoff auf Deponien verwertet werden. Zusätzlich zu 
den untersuchten schadstoffverdächtigen Materialien ist davon auszugehen, dass weitere Materialien verbaut 
worden sind, welche aufgrund ihrer Zusammensetzung nicht ins normale Baustoffrecycling geführt werden 
können, z.B. Korkdämmungen, Gipsplatten, Holzzemente, Holzwolle-Leichtbau-Platten, behandeltes 
Holz, Schwarzanstriche, etc.. 
Diese Materialien müssen (unabhängig von ihrem Schadstoffgehalt) bei der Entfernung vom restlichen 
Baumaterial getrennt und gesetzeskonform entsorgt werden. 
In Geräten und Installationen können weitere Schadstoffvorkommen vorhanden sein, z.B. PCB in 
Vorschaltgeräten von Leuchtstoffröhren, in Transformatoren und Kondensatoren; Quecksilber in Schaltern, 
Thermometern und Leuchtmitteln; schwermetallhaltige Batterien / Akkus; radioaktive Brandmelder; FCKW in 
Kühlaggregaten und Isolationen. 
Bei entsprechenden Schadstoffhinweisen ist die Entfernung / Entsorgung dieser Geräte / Installationen mit einer 
Fachperson zu klären. Die elektrischen Geräte sind gemäss den Vorgaben der Verordnung über die Rückgabe, 
die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG) zu entsorgen. 

12.4 Transport 
Beim Transport von Sonderabfällen (z.B. Bauabfälle mit freien oder sich freisetzenden Asbestfasern wie 
Asbestleichtbauplatten (ALP) oder abgeschliffener Fliesenkleber) und anderen kontrollpflichtigen Abfällen wird 
das Begleitscheinverfahren nach VeVA (Verordnung über den Verkehr mit Abfällen) angewendet. 
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Bauschadstoffuntersuchung 
„Untersuchung vor Bauarbeiten“ 
Nach Pflichtenheft der VABS – Vereinigung Asbest-Berater Schweiz- und dem Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) 

12.5 Entsorgungsnachweis (nicht in diesem Auftragsumfang enthalten) 
Nach Abschluss der Bauarbeiten ist den Behörden unaufgefordert ein von einer Fachperson geprüfter 
Entsorgungsnachweis zuzustellen. Im Entsorgungsnachweis sind Abfallarten, Mengen und Entsorgungswege 
aller angefallenen Bauabfälle zu dokumentieren. Damit ist nachzuweisen, dass alle behördlichen Vorgaben für 
die Entsorgung bzw. alle Vorgaben gemäss Entsorgungskonzept eingehalten wurden. 
Der Entsorgungsnachweis ist durch den Bauherrn (bzw. durch einen Vertreter des Bauherrn) zu erstellen. Damit 
ein vollständiger Nachweis erfolgen kann, empfehlen wir, alle beteiligten Unternehmen (auch 
Entsorgungsunternehmen) frühzeitig darauf hinzuweisen, dass eine lückenlose Dokumentation der Entsorgung 
(Abfallarten, Mengen, Entsorgungswege) zu Händen der Bauherrschaft zu erfolgen hat. Für belastete Materialien 
sind die Lieferscheine abzugeben. Für unbelastete Materialien reicht eine tabellarische Zusammenstellung. 
Vor Einreichung an die Behörde muss der Entsorgungsnachweis durch eine befugte Fachperson (PK) überprüft 
werden. 

13.0 KOSTENSCHÄTZUNG SCHADSTOFFSANIERUNG 
Für die bei dieser Untersuchung identifizierten Gebäudeschadstoffvorkommen haben wir eine überschlägige 
Kostenschätzung auf der Basis langjähriger Erfahrungen und hinreichender Kenntnis der aktuellen Marktpreise 
vorgenommen. Wir schätzen die Kosten der Schadstoffsanierung für die in den Datenblättern 3 und 6 auf 
800.00 bis 1’200.00 CHF zuzügl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, exkl. Kosten für evtl. anfallende 
Nachuntersuchungen, Fachbauleitung und Zonenabschlussmessungen. Alle weiteren in den Datenblättern 
beschriebenen bauschadstoffbelasteten Materialien können unter bestimmten Voraussetzungen (Suva 
Factsheets) durch instruierte Handwerker ausgebaut und entsprechend entsorgt werden. Wir empfehlen diese 
Bauabfälle in die Ausschreibung für den Rückbau zu inkludieren.!
  

14.0 EMPFEHLUNGEN FÜR WEITERS VORGEHEN 
• Die asbesthaltigen Materialien (auch jene, welche als belastungsverdächtigt eingestuft wurden) sind durch 

den Auftragnehmer (Baumeister/Rückbau) bzw. seinen Vertreter für alle Personen, die am oder in der Nähe 
der Materialien arbeiten, in klar sichtbarer Weise zu kennzeichnen, z.B. mit einem Aufkleber „Achtung enthält 
Asbest“ (Bezug über die SUVA). 

• Die Schadstofffreimachung sollten nach den auf den Typenkarten genannten Sanierungsmethoden zu 
erfolgen. (Abweichungen bei der Ausführung müssen vor Ausführung mit der Suva abgeklärt werden).  

• Ebenfalls sind die entsprechenden Entsorgungswege einzuhalten.  
• Verdachtsmomente sind vor weiteren baulichen Tätigkeiten durch eine Fachperson zu verifizieren. 
• Bei Sanierungs- und Rückbauarbeiten von asbesthaltigen Baumaterialien besteht eine Meldepflicht. Die 

Schadstoffsanierungsfirma hat vor Arbeitsaufnahme der Suva die notwendigen Arbeitsunterlagen und An- 
gaben einzureichen. Darunter fallen zum Beispiel ein Meldeformular (https://www.suva.ch/de-ch/praevention/
nach-gefahren/gefaehrliche-materialien-strahlungen-und-situationen/asbest/infos-fuer-asbestsanierer/
asbestsanierung-melden ), Zonenplan, Angabe Raumluftmessungen, Entsorgungskonzept, etc.  

15.0 ÜBERSICHT UMBAU-/UNTERSUCHUNGSPERIMETER UND PROBENENTNAHMESTELLEN 
Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lagen keine Planunterlagen vom Bestand der Gebäude vor.  
Die Lage der belasteten Materialien ist in den Datenblättern beschrieben und auf Fotos dargestellt. 
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Bauschadstoffuntersuchung 
„Untersuchung vor Bauarbeiten“ 
Nach Pflichtenheft der VABS – Vereinigung Asbest-Berater Schweiz- und dem Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) 

16.0 AKTUALITÄT / NEUBEARBEITUNG 
Die Kenntnis potenziell schadstoffhaltiger Baustoffe wird fortlaufend überarbeitet. Die in diesem Bericht 
gemachten Erhebungen richten sich nach dem aktuellen Kenntnisstand gemäss der Richtlinien und 
Materialkenntnissen der Fachverbände VABS und FAGES und deren Wissensplattform polludoc.ch. 
Zwischen dem Erheben der Schadstoffe und der tatsächlichen Ausführung der Sanierungsmassnahme kann viel 
Zeit vergehen. Die Aktualität älterer Untersuchungen ist vor Baubeginn zu prüfen und ggf. zu überarbeiten. Als 
Richtwert kann eine Zeit von 2 -  5 Jahren, je nach Material und Zustand, angenommen werden. 

17.0 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
17.1 Pflicht zur Aktualisierung 
Nach erfolgten Sanierungen bzw. Bauarbeiten ist der bestehende Diagnosebericht „VOR BAUARBEITEN“ zu 
aktualisieren. Die Pflicht zur Aktualisierung gilt nicht bei Rückbauten. Der ursprüngliche Diagnosebericht soll 
aktualisiert werden. Falls dies nicht möglich ist, muss ein neuer Bericht erstellt werden. Die Aktualisierung des 
Berichtes muss von einem auf der Adressliste des FACH eingetragenen Diagnostiker ausgeführt werden. Bei 
der Aktualisierung des Diagnoseberichts handelt es sich nicht um einen „Sanierungsbericht“. Beim 
Sanierungsbericht handelt es sich im Allgemeinen um einen separaten Bericht, in welchem die durchgeführten 
Sanierungsarbeiten, sanierungsbegleitende Kontrollen und Messungen sowie die Entsorgung dokumentiert 
werden. 

17.2 Weiterverwendung/Weitergabe des Berichtes 
Dieser Bericht dient ausschliesslich der Information für das Vorhandensein von Bauschadstoffen im Rück-/
Umbauperimeter gemäss Beauftragung. Der Bericht ist ausschliesslich vollständig zu verwenden. Es ist in 
keinem Fall gestattet, einzelne Teile/Auszüge/Textpassagen heraus zu kopieren, weiter zu verwenden und somit 
möglicher Weise aus dem Kontext zu nehmen. Der Bericht alleine ist nicht als Ersatz für eine detaillierte 
Ausschreibung geeignet, da die Mengenangaben und tatsächliche Ausbreitung der zu sanierenden Materialien 
nur grob geschätzt und sind vor Beginn der Arbeiten durch eine Fachperson zu verifizieren. Ein örtliches 
Ausmass durch eine Fachperson, unter Zuhilfenahme des Berichtes sollte in jedem Fall vor Beginn der Arbeiten 
in Form einer Sanierungsplanung/-konzept erfolgen.  

17.2 Ausschreibung der Schadstoffsanierungsarbeiten 
Wir empfehlen, die Arbeiten für die Entfernung von Schadstoffen in einem Leistungsverzeichnis zu erfassen und 
auszuschreiben, da die Interpretationen von Untersuchungsberichten häufig sehr unterschiedlich sind. Eine 
Begehung vor Angebotsabgabe sollte aus unserer Sicht für alle Bieter obligatorisch sein. Von der Suva 
zugelassene Schadstoffsanierungsunternehmen finden Sie unter: https://www.suva.ch/de-ch/praevention/nach-
gefahren/gefaehrliche-materialien-strahlungen-und-situationen/asbest/liste-anerkannten-
asbestsanierungsunternehmen  

17.3 Zustellung Bericht 
Wir versenden unseren Bericht standardmässig in digitaler Form (Format .pdf). Auf Wunsch können Sie ohne 
Mehrkosten den Bericht 1-fach, im Papierformat in gebundener Form, zugestellt per A-Post, erhalten.  
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Bauschadstoffuntersuchung 
„Untersuchung vor Bauarbeiten“ 
Nach Pflichtenheft der VABS – Vereinigung Asbest-Berater Schweiz- und dem Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) 

18.0 ANLAGEN ZU DIESEM BERICHT 
Anlage 1: Liste der begutachteten Bauteile, Schadstoffbelastete Materialien 
Anlage 2: Liste der begutachteten Bauteile, nicht belastete Materialien durch Nachweis 
Anlage 3: Analysenberichte Labor SGS LabTox, Industriestrasse 37, 2555 Brügg  

19.0 Weitere und detaillierte Informationen zum Thema Bauschadstoffe unter folgenden Links: 
• https://forum-asbest.ch/  
• https://polludoc.ch/de  
• https://www.suva.ch/de-ch/praevention/nach-gefahren/gefaehrliche-materialien-strahlungen-und-situationen/

asbest/asbest-erkennen-und-richtig-handeln 

! ! ! ! ! !  Büren, 22. August 2025 

                                                                              _______________                                                    
Unterschrift veran wor c er agnos er
WOLTER SDM AG, Henry Wolter grad. Bauingenieur, 
nat. geprüfter Schadstoffdiagnostiker mit"Befugnis zur privaten Kontrolle 
Rück- und"Umbau (private Kontrolle gemäss Ziff. 3.11 BBV I) 
In FACH-Liste (Forum Asbest Schweiz) geführt.
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Rückbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil

Anlage 1: Schadstoffbelastete Materialien Datenblatt 1

Laborreferenz

Foto Nr.

Laborprobe Diagnostikerentscheid

enthält Asbest JA, Fasern sind fest gebunden!

Etage UG - OG (Estrich)

Raum/Lage mehrere Vorkommen, exemplarisch für alle baugleichen Fenster

Bauteil ALLE Holzrahmenfenster u. -türen mit Glaserkitt

Material Glaserkitt und Anschlagkitt, asbesthaltig (auch Anschlagkitt)

Kategorie siehe Gefährdungsbeurteilung

Entsorgung KVA / Deponie Typ E

Abfallcode 17 06 05 (s)

Sanierung durch instruierte Handwerker gem. SF 33040, 33041, 330443

Bearbeitung Suva Merkblatt 84043 oder Suva factsheet 33040, 33041

Rückbau + Entsorg. Suva factsheet 33043

Gefährdung gem. Suva "Asbest erkennen - richtig handeln"

Ohne Beschädigung keine unmittelbare Gefährdung.

Bei mechanischer Bearbeitung können grössere Mengen Asbestfasern freigesetzt 
werden.

Sanierungsdringlichkeit nach FACH (Forum Asbest Schweiz):

Stufe III: Sanierung vormerken (Sanierung vor baulichen Eingriffen; Neubeurteilung bei 
Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen).

Massnahmen:
Die Holzfenster können als komplettes Bauteil, nach vorheriger Absprache, in der KVA 
entsorgt werden, auch ohne vorher auszuglasen. Müssen Kitte mit mechanischen Geräten 
(z.B. Schleifmaschinen) bearbeitet werden, so muss eine von der Suva-anerkannte und auf 
Sanierungsarbeiten spezialisierte Firma mit den Arbeiten betraut werden (Factsheet 33042).

Bemerkungen:
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Rückbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil

Anlage 1: Schadstoffbelastete Materialien Datenblatt 2

Foto Nr.

Laborprobe Diagnostikerentscheid

enthält PCB JA, PCB-haltig

Etage mehrere Vorkommen gesamte Liegenschaft

Raum/Lage Deckenmontage

Bauteil Kondensatoren und Vorschaltgeräten von Leuchtstofflampen

Material PCB-haltig

Kategorie siehe Gefährdungsbeurteilung

Entsorgung Geräte mit vorgezogener Recyclinggebühr (VREG) können über das 
entsprechende VREG-System abgegeben werden.#

Ausmass approx. > 3 Stück

Demontage durch Sanierungsfirma oder Elektriker, welche die Suva-/VSEI-Asbest-
Ausbildung "Asbest" absolviert haben (gemäss Suva-VSEI 
Publikation). Vorgehen gemäss EKAS-Richtlinie 6503, Art. 7,6 resp. 
Suva Factsheet 33036).

Achtung! evtl. Hitzeschutzunterlage LAP/ALP bei Montagen auf Holz!

Aus asbesthaltigen Leichtbauplatten können auch ohne mechanische Einwirkungen 
gesundheitsgefährdende Asbestfasern freigesetzt werden.

Bei mechanischer Bearbeitung oder bei der Demontage können grössere 
Mengen Asbestfasern freigesetzt werden.

Massnahmen:
Bei kleinen Kondensatoren und Vorschaltgeräten von Leuchtstofflampen <1 kg PCB: Die 
Sanierung erfolgt nur bei der Entsorgung der Geräte. Spätestens jedoch bis 2028 (vgl. 
Kondensatorenverzeichnis, S.15 resp. POP-Konvention) muss die Schweiz gemäss POP-
Konvention dafür sorgen, dass alle PCB-haltigen Kleinkondensatoren und Vorschaltgeräte 
von Leuchtstofflampen umweltgerecht entsorgt sind. $

Bemerkungen:
vgl. Kondensatorenverzeichnis, S.15 resp. POP-Konvention - https://www.chemsuisse.ch/
files/97/DE-PCB-Hilfsmittel/80/Verzeichnis.pdf) 
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Rückbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil

Anlage 1: Schadstoffbelastetes Material Datenblatt 3

Foto Nr.

Laborprobe Diagnostikerentscheid

enthält Asbest JA, Fasern sind fest und leicht gebunden!

Etage OG

Raum/Lage Wandmontage

Bauteil Auskleidung Sicherungskasten (SGK), Deckplatte AZ

Material asbesthaltige Brandschutzplatten (ALP)

Kategorie siehe Gefährdungsbeurteilung

Entsorgung Deponie Typ E

Abfallcode 17 06 05 (s)

Sanierung durch siehe Massnahmen

Sanierung gem. siehe Massnahmen

Ausmass 1 Stück

Gefährdung gem. Suva "Asbest erkennen - richtig handeln"

Ohne Beschädigung keine unmittelbare Gefährdung.

Bei mechanischer Bearbeitung können grössere Mengen Asbestfasern freigesetzt 
werden.

Sanierungsdringlichkeit nach FACH (Forum Asbest Schweiz):

Stufe III: Sanierung vormerken (Sanierung vor baulichen Eingriffen; Neubeurteilung bei 
Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen).

Massnahmen:
Grundsätzlich sind asbesthaltige Leichtbauplatten durch einen Suva-anerkannten 
Schadstoffsanierer zu entfernen. Dies kann für asbesthaltige Leichtbauplatten mit einer 
Gesamtfläche pro Arbeitsraum von bis zu 0.5 m2 gemäss Suva-Factsheet 33036 erfolgen 
(Ausnahme: die entsprechenden Platten müssen zerstört oder geschliffen werden, da diese 
geklebt sind). Bei Flächen pro Arbeitsraum >0.5 m2 sind die asbesthaltigen Leichtbauplatten 
durch einen Suva-anerkannten Asbestsanierer in einer Sanierungszone gemäss EKAS-
Richtlinie Nr. 6503 Kap.7 zu entfernen.

Empfehlung:
Die Dringlichkeitsbeurteilung gemäss FACH ist abhängig vom Einzelfall durchzuführen. 
Oftmals ergibt sich für asbesthaltige Leichtbauplatten (ALP) eine hohe 
Sanierungsdringlichkeit (Stufe I). Solche Materialien sind gemäss FACH umgehend zu 
sanieren, d.h. zu entfernen oder dauerhaft luftdicht zu versiegeln.

!!!"!#$%&'()*+",-



Rückbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil

Anlage 1: Schadstoffbelastete Materialien Datenblatt 4

Labotreferenz

Foto Nr.

Laborprobe Diagnostikerentscheid

enthält HSM

Etage EG - DG

Raum/Lage mehrere Vorkommen

Bauteil Dachstuhl, Bodendielen, Wand- u. Deckentäfer, Schuppen, 
Fensterläden

Material Holzschutzmittel

Kategorie siehe Gefährdungsbeurteilung

Abfallcode 17 02 98 s

Entsorgung KVA: ohne Analysen; Altholzfeuerung: Holz aus Aussenbereich und 
von Dachkonstruktionen muss vorgängig untersucht werden; 
Recycling: jegliches Holz muss vorgängig untersucht werden #

Sanierung durch instruierte Handwerker

Sanierung gem.

Ausmass approx. > 3 to

Gefährdungsbeurteilung:
Bei Rückbau:$Geringe Gefährdung für Gesundheit und Umwelt.#
Bei Strahlen oder Schleifen:$Hohe Gefährdung der Gesundheit der Ausführenden und 
späterer Nutzer (durch Stäube).

Massnahmen:#
HSM wurden für Konstruktionsholz von Dachstühlen und für weitere Konstruktionshölzer in 
Wohnbauten (Fachwerk) sowie für Hölzer im Aussenbereich und für Eisenbahnschwellen 
angewendet. Insbesondere in Lagerräumen, Gewerbebauten sowie in Scheunen und Ställen 
fanden oft grössere und umfangreichere Applikationen statt, daher können solche Hölzer 
sehr hohe Konzentrationen an problematischen HSM aufweisen. Staubende Arbeiten$an 
HSM-belasteten Hölzern erfordern mindestens eine persönliche Schutzausrüstung (FFP3-
Maske, Einweg-Schutzanzug) sowie Quellabsaugung und Abgrenzung der Arbeitszone. Bei 
Rückbau mittels Bagger$sind keine speziellen Massnahmen zum Gesundheitsschutz 
notwendig.#

Bemerkungen:
Werden konstruktive Holzbauteile, z.B. im Dachgeschoss oder Fachwerk bearbeitet und/
oder im Wohnraum belassen, empfehlen wir eine analytische Beprobung auf 
Holzschutzmittel. Für eine Entsorgung/Rückbau gilt: Ohne Beprobung nur in KVA möglich
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Rückbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil

Anlage 1: Schadstoffbelastetes Material Datenblatt 5

Laborreferenz

Foto Nr.

Laborprobe Diagnostikerentscheid

enthält Asbest JA, Fasern sind fest gebunden!

Etage EG - DG (Giebel)

Raum/Lage Fassade/Wandplatten (Schindeln)

Bauteil AZ-Platten (Deonym: Eternitplatte)

Material Asbestzement

Kategorie siehe Gefährdungsbeurteilung

Entsorgung Deponie Typ B

Abfallcode 17 06 98

Sanierung durch instruierte Handwerker wenn zerstörungsfrei (siehe Massnahmen)

Sanierung gem. Beschädigungen durch Bruch vermeiden: Suva factsheet 33031 und 
33047

Ausmass approx. > 50 m2

Gefährdung gem. Suva "Asbest erkennen - richtig handeln"

Ohne Beschädigung keine unmittelbare Gefährdung.

Beim mechanischen Bearbeiten (Bohren, Schleifen, usw.), beim Einsatz von 
Hochdruckreinigern oder beim Beschädigen werden gesundheitsgefährdende 
Asbestfasern freigesetzt.

Sanierungsdringlichkeit nach FACH (Forum Asbest Schweiz):

Stufe III: Sanierung vormerken (Sanierung vor baulichen Eingriffen; Neubeurteilung bei 
Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen).

Massnahmen:
Bei$zerstörungsfreiem$Demontieren: Massnahmen gemäss Suva-Merkblatt 84053$resp. in 
Analogie zu Suva-Factsheet 33031 Entfernen mit mechanischem Bearbeiten (Sägen, Fräsen, 
Brechen, Bohren etc.):$Vorgehen gemäss EKAS-Richtlinie Nr. 6503, d.h. Entfernung durch 
Suva-anerkannten Asbestsanierer in einer Sanierungszone. Ausnahme: Kontrolliertes 
Brechen einzelner Teile, Massnahmen gemäss$Suva-Merkblatt 84053$

Bemerkungen:
Das Ausmass ist überschlägig geschätzt. Wir empfehlen, die Arbeiten für die Entfernung von 
Schadstoffen vorgängig in einem örtlichem Ausmass aufzunehmen und in einem 
Leistungsverzeichnis zu definieren. 
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Rückbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil

Anlage 1: Schadstoffbelastete Materialien Datenblatt 6

Laborreferenz R-CHNID25-000007073 vom 10.06.2025

Laborprobe P1

enthält Asbest JA, Fasern sind leicht gebunden!

Etage UG, Heizungskeller

Raum/Lage Rauchabzugsrohr

Bauteil Brandschutzmanschette/-pappe/-kordel

Material ALP/LAP

Kategorie siehe Gefährdungsbeurteilung

Entsorgung Deponie Typ E

Abfallcode 17 06 98

Sanierung durch Suva zugelassenen Asbestsanierungsbetrieb

Sanierung gem. EKAS 6503 -Asbest, Kap. 7 oder Suva factsheet 33036

Ausmass approx. < 0.5 m2

Gefährdung gem. Suva "Asbest erkennen - richtig handeln"

Ohne Beschädigung keine unmittelbare Gefährdung.

Bei mechanischer Bearbeitung können grössere Mengen Asbestfasern freigesetzt 
werden.

Sanierungsdringlichkeit nach FACH (Forum Asbest Schweiz):

Stufe III: Sanierung vormerken (Sanierung vor baulichen Eingriffen; Neubeurteilung bei 
Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen).

Massnahmen:
Dies kann für asbesthaltige Leichtbauplatten mit einer Gesamtfläche pro Arbeitsraum von bis 
zu 0.5 m2 gemäss Suva-Factsheet 33036 erfolgen (Ausnahme: die entsprechenden Platten 
müssen zerstört oder geschliffen werden, da diese geklebt sind).

Bemerkungen:
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Datenblatt

Rückbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil

Anlage 2: unbelastete Baustoffe durch laboranalytischem Nachweis

Laborreferenz-Nr. R-CHNID25-000010025 vom 20.08.2025
Laborprobe (M)P1 - Mischprobe
Schadstoff Kein Asbest nachgewiesen
Lage/Raum Fassade Rückseite
Bauteil Wandverputz
Material Grund- und Deckverputz, mineralisch
Kategorie Keine unmittelbare Gefährdung: Die Arbeiten können ohne Bedenken mit 

der notwendigen Vorsicht ausgeführt werden.

Bemerkung: exemplarisch für weitere Vorkommen, gleicher Farbe, Typ und Bauart 
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Fall-Nummer: 2025-258

Frauenfeld, 28. Oktober 2025

Neubau Mehrfamilienhaus Dozwilerstrasse 27 in 8593 Kesswil
Stellungsnahme zu den Projektplänen

Auftrag: Zuerst halten wir fest, dass das Bauvorhaben unter das am 1.1.2004 in Kraft gesetzte

Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) fällt, so dass alle relevanten Anforderungen erfüllt sein

müssen. Wenn wir es als angezeigt erachten, geben wir am Schluss der Begutachtung noch

Empfehlungen ab. Sie haben uns für eine Stellungsnahme die nachfolgend aufgeführten Projektpläne

zugestellt. Der Auftrag an uns ist es, die Pläne hinsichtlich des Behindertengleichstetlungsgesetzes

(BehiG) zu prüfen. Dieses Bauvorhaben fällt nicht nur unter das Behindertengleichstellungsgesetz des

Bundes, sondern zusätzlich auch unter das kantonale Baugesetz (PBG und PBV).

Berücksichtigte Plangrundlagen für die Stellungsnahme:

Kataster, M. 1:500

Freiraumgestaltung, M. 1:20

Grundriss Untergeschoss, M. 1:100

Grundriss Erdgeschoss, M. 1:100

Grundriss Obergeschoss, M. 1:100

Grundriss Dachgeschoss, M. 1:100

Schnitte, M. 1:100

Pl.Nr. 1.1 Dat. 15.08.2025 Gez: mes / Rev. 16.09.2025

Pl.Nr. 855/1.0 Dat. 12.09.2025 Gez:

Pl.Nr. 1.4 Dat. 15.08.2025 Gez: mes / Rev. 17.09.2025

Pl.Nr. 1.5 Dat. 15.08.2025 Gez: mes / Rev. 17.09.2025

Pl.Nr. 1.6 Dat. 1 5.08.2025 Gez: mes / Rev. 17.09.2025

Pl.Nr. 1.7 Dat. 15.08.2025 Gez: mes / Rev. 17.09.2025

Pl.Nr. 1.9 Dat. 15.08.2025 Gez: mes / Rev. 17.09.2025

Weil die Pläne teilweise nicht vermasst sind, haben wir wo es möglich war, allfällige für uns

relevanten Raummasse/Gangbreiten usw., mit dem Massstab aus den Plänen herausgemessen.

Bei fehlenden Tür- und/oder Fenstertürmassen, oder wo die vom BehiG geforderten schwellen-

losen Türen und Verbindungswege von den Mehrfamilienhäusern/ Tiefgarage aus den Plänen

nicht ersichtlich sind, nehmen wir im nachfolgenden Bericht allenfalls nochmals Bezug darauf.
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Grundsätzliche Punkte die es beim Projekt zu beachten bzw. nachzubessern gilt:

J
1. Sie benötigen zwei Rollstuhlparkplätze. Einen für die Besucher im Aussenraum und

mindestens einen für die Bewohner in der Tiefgarage. Die Markierung des

rollstuhlgerechten Parkplatzes ist von Beginn weg auszuführen. Das Gefalle des Bodens

darf 2% nicht überschreiten. Der Zugangsweg vom Besucher-Parkplatz bis ins Gebäude

muss einen Belag aufweisen der der den Vorgaben der Rollstuhlgerechtigkeit entspricht.

Die nutzbare Parkfeldbreite hat auf ihrer ganzen Fläche min. 3.50m zu betragen. Der

rollstuhlgerechte Besucherparkplatz muss mit einer Bodenmarkierung, einer Stand-

/Wandtafel und dem ICTA Signet ausgerüstet sein. Dieser rollstuhlgerechte Parkplatz im

Aussenraum fehlt.

2. Prüfen Sie doch auch ein geeignetes Container-System für den Hausmüll. Menschen im

Rollstuhl, sollte es ebenfalls möglich sein, ihren Abfallsack selbstständig entsorgen zu
können. Dabei muss die Bedienbarkeit des Containerdeckels zwischen 80cm bis

max.110cm liegen. Beachten Sie dabei bitte die Einhaltung einer minimalen, gefällsfreie

Fläche von 140cm x 140cm vor der Müllsack-Einwurfsseite. Wir legen Ihnen dazu das

Merkblatt „MB 122 Wertstoffsammelstellen" dieser Stellungsnahme bei.

3. Sollte es einen Spielplatz geben, so hat nachfolgendes seine Gültigkeit. Der Spielplatz ist

nach dem Leitfaden der Organisation «Denk an mich» zu gestalten. Homepage:
httDS://denkanmich.ch/SDielplaetze-fuer-alle

4. Die Zugangswege im Aussenraum bis ins Gebäude/ bzw. zum Aufzug, müssen auf Ihrer

ganzen Strecke mit roltstuhlgerechten Belägen versehen sein. Beläge mit losem Kies, Splitt

oder Schotter sind nicht den Vorgaben entsprechend, und erfüllen die Anforderungen an die
Hindernisfreiheit nicht. Wo es Neigungen erfordert, dürfen diese bis maximal 6% Gefalle

erreichen.

5. Rampen die unmittelbar vor Türen zu liegen kommen, müssen vor den Türen und immer

beidseitig eine gefällsfreie Fläche von mindestens 140 x 140 cm aufweisen.

6. Wo aus bautechnischen Gründen Zugangswege Fugen in den Bodenbelägen aufweisen,
dürfen diese Fugen maximal 10mm Breite aufweisen. Breitere Fugen müssen vollflächig,

eben und dauerhaft ausgefugt sein.

7. Öffnungen in Rosten, die sich auf den Zugangswegen befinden, dürfen in einer Richtung die

maximale Breite von 10mm (z.B. Schlitzrinnen), bei Gitterrosten wie Z.B.

Entwässerungsrinnen eine Maschenweite von 10mm x 30mm nicht überschreiten. Grössere
Öffnungsbreiten sind bei Neubauten nicht zulässig. Achtung! Im Aussenraum sind sehr

wahrscheinlich bei den Zugangswegen zu den Gebäuden, Entwässerungsrinnen geplant.
Beachten Sie bei diesen, dass der Gitterrost eine maximale Maschenweite, von bis zu

10mm x 30mm aufweisen darf.
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8. Gegensprechanlagen und Sonnerien an Gebäuden, sind auf einer maximalen Höhe von
110cm ab fertig Boden anzuordnen (z.B. Achsmass der Sonnerie-Grundplatte). Prüfen sie

diese Vorgabe auch in den Wohnungen bezüglich Erreichbarkeit/Bedienung für die

Gegensprechanlage-Türöffnung, Lichtschalter, Elektro-Unterverteilung und
Einzelraumregulierung bzw. Raumthermostaten.

9. Pro Gebäude sind 25% Prozent der Briefkästen auf einer maximalen Höhe von 110cm ab

Boden, für die ungehinderte Bedienung anzuordnen.

10. In Korridoren und Gängen zu den Kellerabteilen muss mindesten ein Wendeplatz in der

Mindestabmessung von 140cm x 170cm ausgeführt werden. Zudem müssen mindestens

ein Viertel der Kellerabteile schwellenlos zugänglich sein. Überprüfen Sie die Einhaltung

dieser Vorgaben und bessern Sie, dort wo erforderlich, das Projekt bitte nach.

11. An den Gebäude- und Wohnungseingangstüren sind griffige Türgriffe zu verwenden, Knaufe
oder Muschelgriffe sind nicht zulässig. Also gut greifbare Drückergarnituren oder senkrechte

Stangengriffe mit rundem Querschnitt (Richtwert NW = 40mm). Zugangstüren sind

schwetlenlos oder wo unumgänglich mittels einem Absatz bis maximal 25mm Höhe erlaubt.

Der maximal erforderliche Kraftaufwand zum Bedienen der Türen, darf 3,OKg nicht

überschreiten. Diese gilt für den gesamten Bewegungsvorgang des Torflügels.

12. In Wohnbauten soll aus Gründen der Sicherheit und angesichts der demografischen

Entwicklung und dem gesellschaftlichen Ziel, dass ältere Menschen möglichst lange im

normalen Wohnumfeld verbleiben können, im Treppenhaus beidseitig Handläufe

angeordnet werden. Handläufe sind mit einem runden Querschnitt (Richtwert Durchmesser
40mm) zu machen. Beachten Sie dafür das beiliegende Merkblatt. Mit dem Einhalten der

Treppenläufe und Handläufe, gemäss den Vorgaben der SIA 500 Kap. 3.6, wird auch eine

allfällige, spätere Nutzungsänderung der Wohnungen, hin zu öffentlich zugänglichen
Einheiten realisierbar. Es kommt immer wieder vor, dass Wohnungen von Privaten mit einer

Dienstleistung wie, Nagelstudios, Physiotherapie, Massagestudio und Ähnlichem angeboten

wird. In solchen Fällen müssen die Treppenhäuser den Vorgaben an die Öffentlich

zugängliche Bauten erfüllen.

13. Bei allen Türen ist auf der Seite des schwenkenden Torflügels, in der Breite von

vorzugsweise 60cm, jedoch immer mindestens 20cm freie Fläche zu realisieren. Beachten

Sie dazu den gemachten Handeintrag im Grundriss Untergeschoss. Diese Verbindungstür

zur Parkierungsantage erfüllt die Vorgaben gemäss SIA 500 9.2.3 nicht. Wenn die Situation

baulich nicht angepasst werden kann, ist eine Türautomatisation zwingend.

14. Gemäss den Vorgaben der SIA Norm 500 Ziffer 10.2 ff., muss pro Wohnung mindestens ein

Bad- oder Duschraum mit Klosett folgende Masse (nutzbare Fertigmasse!) einhalten. Die

Nutzfläche hat mindestens 3,80m2 zu betragen. Bei Kleinwohnungen mit nur einem
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Sanitärraum genügen 3,60m2. Keine nutzbare Raumabmessung weniger als 1,70m. Die

erforderlichen Fertigmasse dürfen nicht durch Vormauerungen reduziert werden.

Damit dies eingehalten werden kann hat das Rohbaumass mindestens 175cm zu

betragen (Wandputz 2-seitig und allfällige Fliesenstärke 2-seitig, sowie zulässige

Bautoleranzen). Nutzbare Türbreite min.0,80m, besser 0,90m. Klosettschüssel

vorzugsweise mit Achsabstand 0,45m ab Raumecken. Bessern Sie das Projekt wo nötig

bitte auf Einhaltung der Vorgabe hin nach. Überlegen Sie sich doch, wie die Planvorgaben
der SIA 500 Hindernisfreie Bauten Anhang E, im Bedarfsfall mit einem geringen baulichen

Aufwand, umgesetzt werden kann. Ein geringer baulicher Aufwand, liegt bei notwendig

werdenden baulichen Anpassungen und pro Wohnung, bei Fr. S'000.00. Der Planer hat

diese behindertengerechte Lösung, für den Anpassungsfall der rollstuhlgerechten
Sanitärzelle, in graphischer Form der Bauherrschaft, als auch dem Bauamt zu unterbreiten.

Dort wo es Trockenbausystem gibt, ist aufflächige Einlagen zu achten. So dass im

Bedarfsfall die Hilfsmittel ohne Probleme dauerhaft und fest befestigt werden können.

15. Vor Waschmaschinen und Wäschetrocknern, inner- und ausserhalb der Wohnungen, muss

immer eine Freifläche von 1 .40m x 1.40m vorhanden sein oder im Sinne der Anpassbarkeit

geschaffen werden können.

16. Vermeiden Sie, von den Wohnungen zu den Balkonen, wenn immer möglich die Ausführung
von Hebeschiebetüren. Werden solche trotzdem ausgeführt, so sind diese auf die

langfristige Einhaltung der max. 30N (3,0 Kg) Kraftaufwand (Bedienungs-Vorgabe) hin zu

überprüfen. Wenn möglich führen Sie doch immer Flügeltüren aus. Diese lassen sich auch

von älteren Menschen, sowie Behinderten mit einem Handicap an den Händen/Armen, gut

benutzen und dazu sind diese einiges kostengünstiger als Hebeschiebetüren. Wir

empfehlen Ihnen zu klären, ob der Kraftaufwand für die Bedienung des Griffes, die

Vorgaben von 30N (Norm SIA 500 Ziffer 3.3.4.2), nicht überschreitet. Beachten Sie bei

Flügeltüren, dass das lichte Durchgangsmass von Fenstertüren ein nutzbares

Durchgangsmass von mindestens 80cm und maximal 100cm aufweisen sollte. Bei

diesem Punkt werden immer wieder, die ins Fensterlicht einspringenden Führungsschienen

des Sonnenschutzsystems nicht mitberücksichtigt, was dann zu beinahe nicht anpassbaren
Bedingungen führt! Werden beim Projekt manuell bediente Hebeschiebetüren

ausgeführt, so hat sich der Planer vom Fensterbauer die machbare, kostengünstige
und nachträgliche Anpassung mit einem einfachen baulichen Aufwand, von der

manuellen Bedienung hin zur Automatisierung in schriftlicher Form bestätigen zu

lassen. Nur dies entspricht dem Nachweis eines geringen baulichen Aufwandes, beim

Anpassungsfall der Hebeschiebetüre. Zudem ist das dafür eventuell notwendige Leerrohr,

für den Elektroantrieb der Fenstertüre bereits an der richtigen Stelle vorzusehen. Die

Bedienung der Fenstertüre (Fenstertürgriff), muss auf einer Höhe ab fertigem Boden von

max. 110cm verfügbar sein.
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